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43. Gesetz, betreffend die Entschädigung für an Milzbrand gefallene Rinder; vom 30. März 1892.

Wir Carl Alerxander,
von Gottes Gnaden

Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach, Landgraf in Thüringen,
Markgraf zu Meißen, gefürsteter Graf zu Henneberg, Herr zu

Blankenhain, Neustadt und Tautenburg
2c. 2c.

verordnen unter Zustimmung des getreuen Landtags, was folgt:

§ 1.
Der Bezirksausschuß kann beschließen, daß für an Milzbrand gefallene

Rinder innerhalb des Verwaltungsbezirks auch dann eine Entschädigung zu
gewähren ist, wenn nicht eine Tödtung auf polizeiliche Anordnung stattgefunden
hat (§ 13 des Reichsgesetzes, betreffend die Abwehr und Unterdrückung von
Viehseuchen vom 23. Juni 1880.

Eine Entschädigung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ist als-
dann auch für diejenigen auf polizeiliche Anordnung getödteten Rinder zu ge-
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